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Anl. 2 VKrG 4. Andere wichtige
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 VKrG - Verbraucherkreditgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.03.2025

Rücktrittsrecht

Sie haben das Recht, innerhalb von 14

Kalendertagen vom Kreditvertrag

zurückzutreten.

ja/nein

Vorzeitige Rückzahlung

Sie haben das Recht, den Kredit

jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig

zurückzuzahlen.

 

(falls zutreffend)

Dem Kreditgeber steht bei vorzeitiger

Rückzahlung eine Entschädigung zu

[Festlegung der Entschädigung

(Berechnungsmethode) gemäß § 16

Verbraucherkreditgesetz]

Datenbankabfrage

Der Kreditgeber muss Sie

unverzüglich und unentgeltlich über

das Ergebnis einer Datenbankabfrage

informieren, wenn ein Kreditantrag

auf Grund einer solchen Abfrage

abgelehnt wird.

Dies gilt nicht, wenn eine

entsprechende Unterrichtung den

Zielen der ö=entlichen Ordnung oder

der ö=entlichen Sicherheit

zuwiderläuft.
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Recht auf einen Kreditvertragsentwurf

Sie haben das Recht, auf Verlangen

unentgeltlich eine Kopie des

Kreditvertragsentwurfs zu erhalten.

Diese Bestimmung gilt nicht, wenn der

Kreditgeber zum Zeitpunkt des

Verlangens nicht zum Abschluss eines

Kreditvertrags mit Ihnen bereit ist.

 

(falls zutreffend)

Zeitraum, während dessen der

Kreditgeber an die vorvertraglichen

Informationen gebunden ist

Diese Informationen gelten vom … bis

...

(falls zutreffend)

5. Zusätzliche Informationen beim Fernabsatz von Finanzdienstleistungen

a) zum Kreditgeber  

(falls zutreffend)

Vertreter des Kreditgebers in dem

Mitgliedstaat, in dem Sie Ihren

Wohnsitz haben

Anschrift

Telefon (*)

E-Mail (*)

Fax (*)

Internet-Adresse (*)

[Name]

[tatsächliche Anschrift, für den

Verbraucher]

(falls zutreffend)

Eintragung im Firmenbuch

(Handelsregister)

[Firmenbuch (Handelsregister), in das

der Kreditgeber eingetragen ist, und

seine Firmenbuchnummer

(Handelsregisternummer oder eine

gleichwertige in diesem Register

verwendete Kennung)]

(falls zutreffend)

Zuständige Aufsichtsbehörde

 

b) zum Kreditvertrag  

(falls zutreffend)

Ausübung des Rücktrittsrechts

[Praktische Hinweise zur Ausübung

des Rücktrittsrechts, darunter

Rücktrittsfrist, Angabe der Anschrift,

an die die Rücktrittserklärung zu

senden ist, sowie Folgen bei

Nichtausübung dieses Rechts]



(falls zutreffend)

Recht, das der Kreditgeber der

Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen

vor Abschluss des Kreditvertrags

zugrunde legt

 

(falls zutreffend)

Klauseln über das auf den

Kreditvertrag anwendbare Recht

und/oder die zuständige

Gerichtsbarkeit

[entsprechende Klausel hier

wiedergeben]

(falls zutreffend)

Wahl der Sprache

Die Informationen und

Vertragsbedingungen werden in

[Angabe der Sprache] vorgelegt. Mit

Ihrer Zustimmung werden wir

während der Laufzeit des

Kreditvertrags in [Angabe der

Sprache(n)] mit Ihnen Kontakt halten.

c) zu den Rechtsmitteln  

Verfügbarkeit außergerichtlicher

Beschwerde- oder

Schlichtungsverfahren und Zugang

dazu

[Angabe, ob der Verbraucher, der

Vertragspartei eines

Fernabsatzvertrags ist, Zugang zu

einem außergerichtlichen

Beschwerde- oder

Schlichtungsverfahren hat, und

gegebenenfalls die Voraussetzungen

für diesen Zugang]

(*) Freiwillige Angaben des Kreditgebers.

In Kraft seit 21.03.2013 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///

	Anl. 2 VKrG 4. Andere wichtige rechtliche Aspekte
	VKrG - Verbraucherkreditgesetz


